
Satzungsänderungsantrag 1 – Mitgliederversammlung 21.04.2021 

Satzungsänderungsantrag vom Vorstand der Grünen Jugend Erlangen und Ali 

Khademolhosseini 

Die Mitgliederversammlung am 21.04.2021 möge folgende Änderungen an der Satzung 

vornehmen: 

 

 

Der Paragraphen §3 wird wie folgt geändert: 

[…] 

(2) Die Mitgliedschaft muss schriftlich bei einer Gliederung der Grünen Jugend oder bei 

Bündnis 90/Die Grünen beantragt werden. Gegen die Zurückweisung des Antrags kann das 

Schiedsgericht Bundesschiedsgericht der Grünen Jugend Bayern angerufen werden. 

[…] 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, mit dem 28. Geburtstag oder durch 

Tod. Über einen Ausschluss entscheidet das Schiedsgericht Bundesschiedsgericht der Grünen 

Jugend Bayern. 

[…] 

 

 

Begründung: 

Auf dem 46. Landesjugendkongress der Grünen Jugend Bayern am 12.09.2020 in Neusäß 

wurde das Schiedsgericht der Grünen Jugend Bayern abgeschafft. Die vormaligen Aufgaben 

gingen an das Bundesschiedsgericht über. 

Da nichtvorhandene Schiedsgerichte in der Regel eher schlecht angerufen werden können, 

wollen wir unsere Satzung gerne wieder korrekt formulieren, so wie es auch von der Grünen 

Jugend Bayern vorgesehen war. 


